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cauisir! und sehen daß diese uns bei der Ausdehnung
die wir ihnen gaben, auf ungefehr 7 Millionen Fran-
ken zu stehen kommen, eine Summe die mit der wel-
ehe die allgemeine Steuer von 2 p. M. dem Staate
lieferte, in einem niederschlagenden Verhaltnisse steht
und die bei jedem Freund der neuen Ordnung der
Dinge den Wunsch hervorbringt die Kostbarkeit dieser
ersten Zweige der Landesadministration zu verringern
um das Allgemeine der Staatebedürfnisse desto eher
befriedigen zu können.

Diese Verringerung der Kostbarkeit nun kann auf
zwei Arten geschehen: entweder durch Verminderung
der Gehalte, oder durch Verringerung der Zahl der
Beamten. Es ist leicht einzusehen daß das erstere
Mittel weit weniger wirksam ist als lezwres und daß
das erstere wann es zu weit ausgedehnt würde den
Grundsätzen der Freiheit ».Gleichheit nachtheilig werden
könnte : das leztcre hingegen zeigt nicht nur leine Nach-
theile sondern wesentliche Vortheile theils dadurch daß
mehr Einheit und mehr Kraft in das Ganze der Landes-
administration gebracht würde, theils weil sich dassel-
be besonders vortheilhaft mit der aus andern schon
angeführten Gründen so nothwendigen, so unentbehr-
liehen, so dringenden Cantonsumändeaung vereinigen
laßt; denn durch Zusammenschmclzung der Kantone
und durch eine fühlbare Verminderung derselben wür-
de auf die wirksamste Art diesem Bedürfniß nach Oe-
kcnomie in der Staatsverwaltung, abgeholfen l Alles
also, und jede Seite von der wir den Zustand unsrer
Republik betrachten, bringt uns auf die Nothwendig-
keit die gegenwärtige Eintheilung Helvetiens ganz um-
zuschaffcn und die Anzahl unsrer Kantone wesentlich
zu verringeren. Nun entsteht die Frage, welches denn
der wahre Maaßsiab dieser Verringerung seyn werde?
Die Frage ist nicht schwer zu entscheiden! Wir haben
die Kantone Leman und Zürich vor uns.- jeder dersel-
den enthält ungefehr den zehcnten Theil der Bevölke-
rung unsrer Republik: wir sehen daß in denselben die
Staatsverwaltung eben so gut von Statten geht wie
in den kleinern Kantonen, also haben wir schon die
Erfahrung für uns, wenn wir behaupten daß Kantone
mit 170000 bis I8S000 -Menschen sehr gut admini-
strirt werden können, und daß also ohne Gefahr alle
Kantone auf diese Bevölkerung erhoben und also die
neue? Eintheilung auf 10 Kantone oder Gäue festge-
sezt.wedcn darf. Mit diesem Beispiel vereinigt sich

noch ein anderer Grund, die Zahl von 10 Kanronen
festzusezen. Die beiden italiänischen Kantone enthalten
zusammengenommen ungefehr 175000 Menschen, nun
bleibt uns nach der Lokalverschiedenheit dieser Kanto-
ne keine andere Wahl übrig, als sie entweder zwei
Kantone seyn zu lassen oder sie in einen zusammen;»-
schmelzen und m diesem leztern Fall paßt dann der
italiänische Kanton ganz genau zu der vorgeschlagnen
Eintheilung in 10 Kantone, da hingegen wann wir
jeden andern Einkhe:!uugs»iaaßstaab anuehmev dieser.

Kanton in einem Mißverhältniß mit den übrigen
Theilen Helvetiens stehen würde, ohne diesen leztern
Umstand würden wir der so dringenden Occonomie
wegen, noch eine kleinere Anzabl von Hauptabtheilun-
gen vorschlagen. Aus diesen beiden Rüksichtcn also
glaubt die Minorität der Kommission die Eintheilung
Helvetiens in 10 Gaue vorschlagen zu müssen und
trägt atso nebst Untcrstüzung der übrigen §§ des Ma-
joritätsgutachtens auf folgende Redaktion des 2 § des-
selben an.

§ 2. „Das Teritorium der helvetischen Repub-
lik soll in 10 Gäue eingetheilt werden."

(Die Fortsetzung folgt)

Voliziehttngsd)rektorill m.

Das Vollziehungs - Direktorium der emeu
und untheilbaren helvetischen Republik,

Zur Erleichterung der Vollziehung des Gesetzes
vom loten November, welches die Art der Loskau-
fung der Zehnten und Grundzinsen bestimmt;

Nach Anhörung seines Finanzministers —

Beschließt
Erste Abtheiln n g.

Allgemeine Berichtigung.
1) In dem Hareptorte der Republik und unter den

Augen des Finanzminisiers soll ein Central-Bureau zu
Berichtigung der Loökaufungen und Bestimmung der
Entschädigungen für die Zehnten und Grundzinse, so

wie auch der damit verbundenen Beschwerden, errich-
tet werden.

2) Dieses Bureau hat die Oberaufsicht über die
Liquidations- Bureaux der Cantone; es leitet ihre Ver-
Handlungen, und ist beauftragt, mit allen Zins-und
Z«hnteigenthümern, welche, kraft des Gesetzes vom
10. November, vo.n der Nation entschädigt werden
sollen, ihre Rechnungen nach den Grundlagen des Ge-
setzcs, und unter dem Vorbehalte höherer Bestätigung,
zu berichtigen und abzuschließen.

z) Disses Bureau soll vor Augen haben:
Das Vcrzeichniß aller dem großen Zehnten

ten unterworfenen Grundstücke, mit ihren allseitigen
Schätzungen.

b. Das Vcrzeichniß aller Grundzinse, so wie
solches über die Zknspflichtige» ausgefertigt w«r-
den ist.

0. Die Uebersicht der den» Staate zugehörenden
Grundzinse, so wie solche aus den Rechumige»
des Staats, aus den Urban'en und aus den Ar-
chiven gezogen worden,

u. Die Tabelle aller Ansprachen und Angaben
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der zu entschädigenden Zehnt - und Grundzins--
besitzer.
4) Alle diese verschiedenen Tabellen sollen auf die

Art und Weise verfertigt werden, wie es in besondern
Abschnitten vorgeschrieben ist.

Z) Dieses Bureau ist verpflichtet, sich nnverzàg-
lieh zu versammeln, um die Modelle und Formen der
von den Liquidations -- Bureaux der Cantone und den
Schatzungs-- Commissarien der Munizipalitätm! zu füh-
renden Register festzusetzen, die Form der Empfang--
scheine zu entwerfen, die Art der Eintheilung und
Numerierung der verschiedenen Arten von Angaben zu
bestimmen, und den Modus aller und jeder Scriptu-
ren, deren Führung durch den gegenwärtigen Beschluß
angeordnet wird, auseinander zu setzen.

6) Die durch dieses Vuremi festgelezten Formen
aller Art sollen allen Eantonen mitgetheilt werden,
damit die vollkommenste Einförmigkeit in den Geschäften
der verschiedenen Cantonsverwaltungen erzwecket werde.

7) Wenn die verschiedenen obgemeldten Tabellen
an das Central-Bureau gelanget seyn werden, so soll
dasselbe daraus ein Hauptverzeichniß verfertigen.

8) Nur diesem Bureau liegt es ob/ mit den zu
entschädigenden Eigenthümern abzurechnen und abzu-
schließen.

y) Es allein soll befugt seyn, die für die Los-
kaufungen, zu Gunsten der obgemeldten Eigenthümer
zu errichtenden Gültbriefe'zu verschreiben.

lo) Es empfangt die endlichen Entladungs-
scheine von den besagten Eigenthümern, welche nach
den zu bestimmenden Formen auszustellen sind.

it) Es verfügt einzig und allein über die Cassen,
die aus den baar bezahlten Loskaufungssummen an-
gelegt sind.

12) Ueber alle seine Verhandlungen hat es dem
Finanzminister Rechenschaft zu geben, und es ist auf-
gehoben, sobald der Zweck seiner Veranstaltung er-
reicht und die Liquidation beendigt ist.

Zweite Abtheilung.
Erwahrung der Entschädigungen.
1) Die Verwaltungskammern werden, jede in ih-

rèm Canton, ein Liquidations-Bureau errichten, wel-
ches aus dem Obereinnehmer des Cantons und aus
zwey Bürgern bestehen soll, die von den Verwaitungs-
rammern ernannt werden.

2) Diesem Bureau liegt ob, die Abnahme und
Eintheilung aller Ansprachen der bürgerlichen und geist-
lichtn Gemeinheiten, Schul-und Armengütcr n. s. w.
und endlich aller Gesellschaften und aller Partikularen,
welche in Kraft des Gesetzes vom loten November,
è» Entschädnissen für bisdahin besessene Zehnten und
Grundzinse berechtigt sind.

3) Das Bureau ist auch beauftragt, ihre Titel zu
erwahren, und von allen diesen dem Staate aussah
lenden Eutschädnisscu ein Verzeichniß zu ziehen.

5

4) Jede Verwaltungskammer soll unterm Datum
des 16. künftigen Decembers eine Proklamation erge-
Heu lassen, durch welche alle Zehnt-und Grundbe-
sitzer ihres Cantons eingeladen werden, sich persönlich
oder durch bevollmächtigte, mit ihren Titeln versehen,

ftn dem besagten Liquidations-Bureau einzufiuden.
'Die Titel müßen im Original vorgewiesen werden, das
Bureau kann sie untersuchen, und davon vidimirw
Abschriften fordern oder selbst nehmen; es ist aber
schuldig, den Eigenthümern ihre Titel wieder zuzn-
stellen, wenn sie solche bis zur Zeit der Auswechs-
iung gegen die Entschädnisse hinter sich zu behalten
wünschen.

Z) Für die Zehntbesitzcr soll ein bestimmter Tag
und ein späterer Zeitpunkt für die Besitzer von Grund-
zinsen festgesetzt werden. Das Ende der letztern Frist
aber soll nicht über den zi. künftigen Januars hm-
ausreichen.

6) Die Eigenthümer von Zehenten sollen gehakter,
seyn, nebst den Beweisen ihres Besitzes ein Verzeich-
niß des Ertrags ihrer Zehnten, während den fünfte-
hen Jahren von 1775. Aus i?8y. vorzulegen, jedoch
mit Ausnahme der damit verbundenen Beschwerden,
welche absonocrlich angezeigt werden; sie sotten auch
angeben, ans welche Weise die Zehnten erhoben und
bezahlt wurden, ob sie hingeliehen wurden oder nicht,
und im letzten Falle den Belauf der Erhebungskostc»
ausseyen.

"

7) Die Eigenthümer von Grundzinsen, sowohl der-
zenigen die in Naturalien, als deren die in Geld aus-
gerichtet werden, sollen entweder ihre Ankaufstitel odee
beweise eines langen Besitzes ihrer Zinsgefälle, und
gleichfalls ein Verzeichniß des Ertrggs derselben nach
der Vorschrift des 6. Artikels vorlegen.

8) Alle diese Angaben sollen schriftlich geschehen
und von dem Eigenthümer unterschrieben werden.

y) Das Liquidations - Bureau wird »nmerirte
Empfang scheine für jede Angabe ausstellen, und dar.-
über ein Register führen. Diese Register sollen nach
den Gemeinden geordnet und jede Angabe auf das
Verzeichniß der Gemeinde getragen werden, hinter
welcher das zchnt-oder zinspflichkige Grundstück ge-
legen ist.

10) Das Bureau wird den mittlern Ertrag der
fünfzehen durch das Gesetz bestimmten Jahre, nach
den Grundlagen dieser Angaben für jeden Eigenthü-
mer absonderlich bestinuncn.

11) Wenn die Genauigkeit der eint oder andern
Angabe dem Bureau zweifelhaft vorkömmt, so wird
es "solches anmerken, und die Clafsifikation der ihm
ganz oder zum Theil verdächtig scheinenden aufschieben,
bis es den Inhalt derselben mit der Erklärung der
Schuldner (dès Zehntens oder des Grundzinscns) ver-
gleichen kann.

12) Wenn das Bureau eise Angabe unrichtig sin,

>



det, so soll es dieselbe der Verwaltungskammer an-
zeigen, welche darüber ohne Weitersziehung endlich
absprechen wird. Die Verwaltungslammern sind ge-
halten, alle diese Einftagen unverzüglich zu end
scheiden.

13) Im Fall dann, bey einer dergleichen Erkennt-
nissen der Kammer, Unregelmäßigkeiten ober Ungercch-
tigkeiten vorgehen würden, so kann die bmachtheiligte
Parthey sich durch eine Petition an das Vollzichungs-
Direktorium wenden. Diese Weitersziehuug vor das
Direktorium muß in vierzehn Tagen »ach geschehenem
Spruch der Verwaltungskammer geschehen; jede spä-
ter einkommende Petition würde nicht angenommen
werden.

14) Wenn der durch die Proklamation bestimmte
Heitpunkt verflossen ist, nnd alle zweifelhaften Fälle
durch die Verwaltungskammsrn entschieden seyn wer-
den, so wird das Liquidations Bureau die Tabelle
seines Cantons abschließen; die Weitersziehungen vor
das Direktorium sollen den Abschluß derselben nicht
hindern.

15) Um diese Tabelle vollständig zu machen, wer-
den die Verwaltungskammern unverweilt die Preise
jeder Art von Naturalien (Lebensrnittel? welche zu den

großen Zehnten und Grundzinsen gehörten, wahrend
den iZ Iahren von 1775. bis 178Y. berechnen.

16) Als Grundlagen zu dieser Berechnung werden
fie die Preise der Naturalien auf den vornehmsten
Märkten dcs Kantons annehmen und zu dem. emde

die Partikularen, welche etwann Sammlung dieser ver-
schiedcnen Preise aufbewahren mochten, einladen, der
Berwaltungekanimcr ihre nüzlichen Arbeiten mitzu-
theilen.

17) Um diesen Mittelpreis mit mehrerer Lcichtig-
keit und ohi.e weitläufige und beschwerliche Terech-
nungen fiu-den zu können, werden die Verwaltungskam-
mern von den verschiedenen Preisen eines Jahrgangs
den höchsten und niedrigsten annehmen, solche zujam-
menrechnen, und die Hälfte davon wirb der Mittel-
preis drs Jahrgangs seyn; der fünfzehnte Theil der -Ge-

samtheit dieser jährlichen Mittelpreise wirst den Haupt-
mittelpreis aus, nach welchem die Loskaufung berech-

net werden soll.
18) Dieser in Geld angeschlagene Wcrth der Lebens-

Mittel (Naturalien) soll fur alle Loskäufe des Cauwns
einer und eben derselbe seyn, und bey allen Berechnn-,-

gen des Mtttelertrags der Zehnten und Grundzinse eben

desselben Cantons angewendet werden; die sur je-

den Eigenthümer herauskommende Summe soll auf
das Hauptverzeichniß der Entschädigungen getragen
werden.

iy) Ein Doppel dieser Tabelle soll dem Finanz-
minister zugesendt werden.

20) Durch die eben vorgeschriebene Verfahrungs-
art, find alle andern durch die Minister des vffcmli-
chen Unterrichts, des Innern und der Finanzen vor-

her anbefohlenen Arbeiten aufgehoben und die dazu
gesammelten Materialien sollen zur Beschleunigung der
gegenwärtigen Arbeiten angewendet werden:

Dritte Abtheilung.
Erwahrung der Loskaufe der Zehenten.

l) Jede Verwaltungskammer wird für dieses
Geschäft in ihrem Canton einen Commissäc bestellen,
welchen- obliegt, über die Angaben und die Scha-
zungen aller dem großen Zehnten unterworfene» Grund-
stücke die Aufsicht zu halten.

1) Das vollziehende Direktorium wird einen zwei)
ten Commissar ernennen, welcher diese Arbeit mit dem

von der Verwaltungskammer eingesetzten gemeinschaft-
lich führen wird. In den großen Cantonen kann die

Zahl dieser Commissars verdoppelt werden. Diese
Ernennungen sollen auf den 15. December vollendet
seyn.

3) Diese Commissarien werden alle Gemeinden
des Cantons bereifen, um die Schätzung der besagten
Grundstücke vorzunehmen.

4) Vom 17. December hinweg sollen alle durch ei-

ne Proklamation der Verwaltungskammcr dazu einge-
ladenen Gemeinden ein ausführliches Derzeichniß aller
den großen Zehnten unterworfenen Grundstücke ihres
Bezirks verfertigen, welches den bekannten oder much-

maßlichcn Halt der Grundstucke, den Fuß auf wer-
chem der Zehnte bezahlt, und die Art und Welle
wie er von dein Zchntbesitzcr erhoben wurde auzci-

.gen soll.
s) Dieses Verzcichniß soll durch die Mu-chipan-

tät der Gemeinde, und an den Orten, wo noch keine

eingesetzt -st, durch die zween zu Erhebung der zwcv
vom Tausend bestellten Bürger ausgefertigt, beyde
aber von dem Agenlci- umersiüzt werden.

6) Dieses Verzcichniß soll den Schatzungs- Com-

missaricn bey ihrer Durchreite vorgelegt werden; den-

selben liegt ob solches zu untersuchen, nnd sich alle

zu Hebung ihrer Zweifel nöthig findenden Erläutcrum
gen gebe» zu lassen.

7) Diese Commissarien werden nachher zu der Euu
theilung und Schätzung, nach den im Gesetz vom i?>

Oktober aufgestellten Grundsätzen, schreiten, um den

Wcrch des Erdreichs zu erfahren; sie werden nemuO
in den Distriktsgericht - Schreibcreyeu, in den Proro-
kolien der Notarien, oder in den Registern über d-e

Käufe, die Preise jeder Art zchntpflichtigcn Erdreichs
von dem Jahr i?8i. bis und mit 1792. nachschlagen,
und den höchsten und niedrigsten Werth desselben zu-

sammenrechnen; die Halste davon dann giebt ihnen den

Mittelpreis. Nach diesen drey Angaben werden jw aus

Arten von Erdreich i« drey Classen eintheilen und jedes

Grundstück iu eine dieser drey Classen setzen, und der

allseitige Werth derselben wird durch den Preis der

Classe bestimmt, in welche das Grundstück gesezt

worden ist.



8) Dit Schatzungs-Commîssarlâ übersenden das
Verzeichniß jeder "Gemeinde, samt ihrer Schätzung,
dem Liquidations-Comite, um solches ins Reine zu
bringen, und den Betrag der Loskaufung nach dem
Belaufe der Schätzung des Grundstückes, und nach
dem Anschlage der bisherigen Entrichtung des Zehn-
tens, zu berechnen.

y) Alle Vorstellungen von Seiten der Grunde!--
gcnthàmcr gegen diese Schätzungen, sollen in Zeit von
vierzehn Tagen nach der Abreise der Commissarien aus
der Gemeinde, vor die Verwaltungskammer gebracht
werden.

i°) Alle später einlangenden Vorstellungen werden
nicht abgenommen.

11) Die Verwaltungskammer spricht über diese
Einwendungen, ohne daß ihre Erkanntuiß weiters ge-
zogen wesden kann.

12) Ueber ihren Spruch kann man sich im Fall
einer Unregelmäßigkeit oder Ungerechtigkeit an das Di-
rektorium wenden.

lZ) Die Untersuchungscommissarien können gleich-
falls mit ihren etwannigen Klagen gegen den Agew
ten und die Municipalität der Gemeinde, wenn ihr
Verzeichniß nicht ordentlich beschaffen wäre, bei der
Verwaltungskammer einlangen.

14) Wenn diese Commissarien ihren Kehr vollen-
det, und ihre Verzeichnisse vollständig gemacht haben,
so sollen sie sich in das Liquidationscomite begeben,
um das Hauptverzeichniß aller zehntpflichtigen Güter
des Kantons, ihres Capitallverths und des Betrags
der Loskäufe zu entwerfen. Diese Verzeichnisse sollen
nach den Erkanntnissen der Verwaltnngskammern über
streitige Falle, berichtigt werden.

iZ) Von diesen Verzeichnissen sollen alsdann dem
Finanzmlnister die Doppel Übermacht werden.

Vierte Abtheilung.
Erwahruug der Loskaufe der Grnssdzinse.

1) Jede Verwaltungskammer wird zwei Glieder
«ts ihrer Mitte, zu Verfertigung der Verzeichnisse
der Grundzinse ernennen.

2) Diese Ausgeschossenen werden mit der Ausser-
tlgung eines Verzeichnisses aller mittelbar oder »n-
mittelbar zu Handen des Staats bezogenen Grundzinse
anfangen. Zu diesem Ende werden sie fich genaue
Namensverzeichnisse aller Einzieher, Verwalter und
Aufdewahrer von Nationaleinkünsten, so wie aller
von ihnen bezogenen Grundzinse jeder Art zustellen
lassen.

Z) Sie werden die Beschaffenheit eines jeden
Brundzinsks sorgfältig untersuchen, und diejenigen,
welche durch das Gesez ohne Loskaufung abgcfchaft
n>tb, genau von denjenigen absondern, die dieser Los?
rausung unterworfen sind.

4> Die Untersuchungen über den mittlern Ertrag
ver besagten Grundzinse, und deren mittlern Werth

in baarem Gelde, nach welchem die Loskanfssumme
berechnet werden soll, geschehen auf die gleiche Weise,
wie diejenigen über die Grundzinse, welche Gesell-
schalten »der Partikularen zugehören, und es soll
darüber auch eine ähnliche Tabelle ausgefertigt werden.

5) Alle Municipalitäten, oder in den Gemeine
den, wo noch keine vorhanden sind, die zwei von
der Verwaltungskanuner zu Beziehung der zwei vom
Tausend ernannten Mitglieder, vie einen oder die
andern mit der Beihülfe des Agenten der Regierung,
sollen ein anderes Verzeichniß aller Grundzinse aus-
fertigen, welche die Güter im Bezirke derselben Ge-
meinde schuldig sind.

6) Sie werden jeden, der Grundzinse schuldig ist,
befragen, ob er die Lsskaufssumme iu baarem Gelde,
oder durch einen Gültbrief, oder aber durch Uebergabe
des Grundstüks, abtragen wolle; seine Erklärung soll
niedergeschrieben und ihm darüber ein Empfangschein
zugestellt werden.

7) Diese von allen Gemeinden tu verfertigende»
Verzeichnisse sollen bis auf den 31. künftigen JannerS
beendiget und den Verwaltnngskammern übergebe«
seyn, welche dieselben nach dem Inhalte des Gesetzet
klassificiren sollen.

8) Jeder sich erzeigende Unterschied zwischen de»
Verzeichnissen, die nach den Angaben der Grundzins-
Pflichtigen, und denjenigen, die nach den Angabe»
der Zinseigenthümer aufgenommen sind, soll durch
die Verwaltnngskammern unter dem Vorbehalt det
Rekurses durch Petition, endlich beurtheilt werden.

Fünfte Abtheilung.
Liquidation der Zehenten.

1) Nachdem die Schätzung aller dem grossen Fee

henken unterworfenen Grundstucke beendigt seyn wird;
nachdem die Angaben aller durch das Gesez.benann,
ten zur Entschädigung berechtigten Eigenthumer bee

kannt, erwahret und klassificiert, und die entstände,
nen Streitigkeiten durch die Nerwaltungskammern
entschieden sind, soll zur Erhebung der den Zehentt
Pflichtigen obliegenden Loskaufe geschritten werden.

2) Zu diesem Endzwek soll eine genügsame Anzahl
Exemplare von Gültbriefen hienach gemeldlen Inhalts
gedrukt werden.

z) Den Liquidationsbüreaux der Kantone sollen
diese Formulare in verhältmäßiger Anzahl mitgetheilt
werden.

4) Auf diese Formulare sollen die Namen und
Wohnorte der Schuldner, der Betrag ihrer Loskaufs-
summe des Grundzinses, und die Beschreibung bet
dafür unterpfandlich haftenden Grundstuks getragen
werden.

5) Für jedes dem grossen Zehnten unterworfene
Stük Land soll ein besonderer Gultbrlef errichtet
werden.



6) Alle k iese also ausgefertigten Gültbriefe sollen
von dem Schuldner, von einem Mitgiiede des Liqui-
dationscomike, und von dem Gerichtsschreiber des
Distrikts, oder von einem öffentlichen Notar unter/
schrieben, un' durch den Regierungsstatthalker des
Kantons besiedelt werden.

7) Alle diese Gültbriefe sollen in dem kiqmdations-
bureau numeriert, und in der Ordnung der Heraus-
gäbe auf Verzeichnisse getragen werden.

8) Zur jede Gemeinde soll ein besonderes Ver-
zeichniß geführt, und ein Doppel davon in den Ar-
chiven der VerwaltungSkammer, ein anderes in der
Distrikts - Gerichtsschreiberei aufbewahrt, und ein
drittes in das Central-Lquidationsbureau niederge-
legt werden.

9) Nachdem die Eültbriefe in aller behörigen
Form ausgefertigt stud, sollen selbige dem Oberem-
nehmer des Cantons zugesandt werden, um solche in
die Kaste mit drei Schlössern zu legen.

lc>) Wann dann die Besitzer von liegenden, dem
grossen Zehnten unrcrworfcnen Gütern die ausgefer-
tigttn Gültbriefe gehörig unterzeichnet haben, und so!-
ehe dem Obereuinehmer. überliefert seyn werden: so

sollen sie als dem Geftz vom io. November Folge
geleistet zn haben, angesehen, und ihr Erdreich auf
immer von dem Zehnten befreit seyn; alle alten Titel
und Dokumente dann, welche die Zclmkpflichtigkeit
irgend eines dergestalt freigemachten Stük Landes er-
wahren könnten, sollen abgeschaft und gänzlich vcr-
nichtek werden.

Sechste Abtheiln n g.

Liquidation der Grundzinse.
1) Nachdem die Schätzung aller grundzinspflich-

tigen Güter beendigt stun wird; nachdem die Anga-
b.m aller Kraft des Gesetzes zu Entschädigungen be-

rechtigtcn Eigenthümer bekannt, erwahrt, und k.'assi

ss.ciert, und die sich erhobenen Zwistigkeitcn durch die

Verwaltuugskammcr beseitigt seyn werden, soll zur
Beziehung der den Schuldnern von Grundzinsen auf
fallenden'Loskaufssummen geschritten werden.

2) Zu diesem Ende sollen Formen von Gültbn'c,
fen in genügsamer Anzahl, nachbcmeldtcn Inhalts,
gedrukt werden.

Dem Liquidationsbüreau eines jeden Kanton^
soi? eine angemessene Anzahl dieser Formulare überüe-

fett werden.
4) Auf diese Formulare sollen die Namen und

Wohnorte der Schuldner, der Belauf der Loskaufs-
stimme, der Belauf des Zinses, und die Beschreibung
des dafür unterpfändlich hastenden Grundstüks, ge,
tragen werden.

5) Für jedes zinspflichtige Stuk Land soll «in
besonderer Gultbries errichtet werten.

6) Alle diese dergestalt ausgefertigten Gültbriefe
sollen von dem Schuldner, von einem Mitglied des
Liquidationscoinite, und von dem Distriktgerichts-
Schreiber, oder von einem öffentlichen Notar unter-
schrieben, und von dem Regierungsstatthalter des
Kantons besiegelt werden.

7) Alle diese Gültbriefe sollen in dem Liquida-
tionsbureau numerirt, und in der Ordnung ihrer
Herausgabe auf Verzeichnisse geschrieben werden.

8) Für jede Gemeinde soll ein besonderes Verzeichnis
geführt, daven ein Doppel in den Archiven der Ver-
waltungskammer, ein anderes in der Distriktsgericht-
schreibcrci, und ein drittes in dem Central-Liquida-
tionsbureau aufbewahrt werden.

y) Nachdem die Gültbriefe in beböriger Form
ausgefertigt sind, werden scibige dem Obercinnchmcr
des Kantons eingehändiget, um fie in die Casse mit
drei Schlössern niederzulegen.

10) Wenn die Besitzer von grundzinspfllchtigen
Gütern, die errichteten Gültbriefe gehörig unterschrie-
den haben, und diese dem Obereinnehmer überliefert
seyn werden, so sollen sie als dem Gest; vom
November ein Genügen geleistet zu hàn, angesehen,
und ihr Erdreich auf immer von dem Grundzinse be-

freit seyn: alle alten Titel und Dokumente dann, wel-
che die Zinspflichtigkeit irgend eines also befreiten
Stük Landes erwahren konnten, sollen abgeschaft und
ganzlich vernichtet werden.

Also beschlossen in Luzern den zwei und zwanzig
sten Wintermsnat des Jahrs Eintausend siebenhundert
neunzig und acht. <A. 1793.)

(I.. L.) Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
O b e r l i n.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. See.

M ousson.
Zu drucken, und zu publiziren anbefohlen,

Der Minister de>5 Justiz und Polizei,
F. V. Meyer.

U N zci g e.

De« Abonnenten meiner musikalischen Leihbiblto-
lhek in Luzern und den umliegenden Gegenden mache

ich hiermit bekannt, daß sie, nach getroffener Ein-
richtung für das Jahr 1799, am ersten Tag ^eines
jeden Monats, oder wenn derselbe auf einen Sonn-
tag fällt, am zweiten, die neuen Musikliestiungen ge-

gen Einsendung der alten bei Füßli und Com-
pggnie in Luzern in Empfang nehmen können.

Zürich, de» 22ten Decemb. 1798.

H 6. Georg Nageli.
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